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Nr. 7 Samstag, 16. Februar 2019

Nr. 1 Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, 19. Februar 2019, 
16.00 Uhr, findet im großen Sit-
zungssaal des Rathauses Monheim 
die Sitzung des Bau- und Grund-
stücksausschusses statt.

Tagesordnung:
1. Ortseinsicht wegen Zufahrtsge-

staltung zum Anwesen „Abtstraße 
25“ im Stadtteil Rehau

2. Ortseinsicht wegen Umbaumaß-
nahmen im ehemaligen Sve-
dex-Gebäude, 2. OG 

3. Bauantrag auf Erweiterung des 
Obergeschosses und Anbau eines 
Freisitzes auf Fl.-Nr. 3036, Ge-
markung Monheim (Am Abtis-
senschlag 24) 

4. Bauantrag auf Einbau einer Woh-
nung im Dachgeschoss auf Fl.-Nr. 
1562/2, Gemarkung Monheim 
(Nimrodstraße 11) 

5. Bauantrag auf Neubau einer Bio-
gasanlage auf Fl.-Nr. 110, Gemar-
kung Flotzheim

6. Anfrage Nahwärme Warching auf 
Erweiterung des Nahwärmenetzes

7. Schreiben Jagdgenossenschaft 
Liederberg über Zustand der 
Feldwege

8. Schreiben Landratsamt Do-
nau-Ries wegen der Beschrän-
kung der Geschwindigkeit auf 30 
km/h in der „Bahnhofstraße“

9. Schreiben Telefonica Germany 
GmbH & Co. OHG wegen Er-
weiterung des Mobilfunkstand-
ortes „Bahnhofstraße 11“ um eine 
LTE-Sendeanlage 
anschließend nichtöffentliche 

Sitzung

Nr. 2 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2019 geschlossen.

Nr. 3 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis Febru-
ar am Samstag von 9.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.awv-nord-
schwaben.de.

Nr. 4 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürnber-

ger Straße ist bis Februar am Sams-
tag von 9:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.awv-nord-
schwaben.de.

Nr. 5 Freiwillige Feuerwehr 
Itzing: Einladung zur 
Generalversammlung

Sehr verehrte Mitglieder,
zur Generalversammlung, die 

am Samstag den 23.02.2019 um 
20:00Uhr im Feuerwehrhaus statt-
findet, laden wir Euch alle herzlich 
ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstands
3. Bericht des Kommandanten
4. Bericht des Jugendwartes
5. Kassenberichte
6. Entlastung der Kassiere und der 

Vorstandschaft
7. Ehrungen
8. Wünsche, Anträge, Sonstiges

Mit kameradschaftlichem Gruß 
Die Vorstandschaft

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B) GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1 Satzung für die 
öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung der 
Gemeinde Buchdorf 
(Entwässerungssatzung – 
EWS) vom 12.02.2019

Auf Grund von Art. 23 und Art. 
24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 
3 der Gemeindeordnung (GO) so-
wie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Baye-
rischen Wassergesetzes (BayWG) 
erlässt die Gemeinde Buchdorf fol-
gende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1) Die Gemeinde betreibt eine öf-
fentliche Einrichtung zur Abwas-
serbeseitigung (Entwässerungs-
einrichtung) für das Gebiet der 
Gemeindeteile

Buchdorf und Baierfeld.
(2) Art und Umfang der Entwässe-

rungseinrichtung bestimmt die 
Gemeinde durch den Bestand-
splan in seiner jeweiligen Fassung.

(3) Zur Entwässerungseinrichtung 
gehören auch die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse.

§ 2 
Grundstücksbegriff, 

Verpflichtete
(1) Grundstück im Sinn dieser Sat-

zung ist jedes räumlich zusam-
menhängende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Ei-
gentümers, das eine selbststän-
dige wirtschaftliche Einheit bil-
det, auch wenn es sich um 
mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinn des 
Grundbuchrechts handelt. Soweit 
rechtlich verbindliche planerische 
Vorgaben vorhanden sind, sind sie 
zu berücksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung für Grund-
stückseigentümer erlassenen Vor-
schriften gelten auch für Teilei-
gentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Woh-
nungserbbauberechtigte, Nieß-
braucher und sonstige zur Nut-
zung eines Grundstücks dinglich 
Berechtigte. Von mehreren ding-
lich Berechtigten ist jeder berech-
tigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

Im Sinn dieser Satzung haben die 
nachstehenden Begriffe folgende Be-
deutung:
1. Abwasser  

ist das durch häuslichen, ge-
werblichen, landwirtschaftlichen 
oder sonstigen Gebrauch in sei-
nen Eigenschaften veränderte 
Wasser und das bei Trocken-
wetter damit zusammen abflie-
ßende Wasser (Schmutzwasser) 
sowie das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen gesam-
melt abfließende Wasser (Nieder-
schlagswasser). Als Schmutzwas-
ser gelten auch die aus Anlagen 
zum Behandeln, Lagern und Ab-
lagern von Abfällen austretenden 
und gesammelten Flüssigkeiten.  
Die Bestimmungen dieser Sat-
zung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfal-
lende Abwasser (einschließlich 
Jauche und Gülle), das dazu be-
stimmt ist, auf landwirtschaftlich, 
forstwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzte Böden aufgebracht 
zu werden; nicht zum Aufbrin-
gen bestimmt ist insbesondere das 
häusliche Abwasser.

2. Kanäle 
sind Mischwasserkanäle, 
Schmutzwasserkanäle oder Re-
genwasserkanäle einschließ-
lich der Sonderbauwerke wie 
z. B. Schächte, Regenbecken, 
Pumpwerke, Regenüberläufe.

3. Schmutzwasserkanäle 
dienen ausschließlich der Aufnah-
me und Ableitung von Schmutz-

wasser.
4. Mischwasserkanäle  

sind zur Aufnahme und Ableitung 
von Niederschlags- und Schmutz-
wasser bestimmt.

5. Regenwasserkanäle 
dienen ausschließlich der Aufnah-
me und Ableitung von Nieder-
schlagswasser.

6. Sammelkläranlage 
ist eine Anlage zur Reinigung des 
in den Kanälen gesammelten Ab-
wassers einschließlich der Ablei-
tung zum Gewässer.

7. Grundstücksanschlüsse 
sind die Leitungen vom Kanal 
bis einschließlich zum Kontroll-
schacht. Ist entgegen § 8 Abs. 4 
Satz 1 kein Kontrollschacht vor-
handen, endet der Grundstück-
sanschluss an der Grenze des öf-
fentlichen Straßengrundes zu 
privaten Grundstücken.

8. Grundstücksentwäs-
serungsanlagen  
sind die Einrichtungen eines 
Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis zum 
Kontrollschacht. Hierzu zählt 
auch die im Bedarfsfall erforder-
liche Hebeanlage zur ordnungs-
gemäßen Entwässerung eines 
Grundstücks (§ 9 Abs. 3). Ist ent-
gegen § 8 Abs. 4 Satz 1 kein Kon-
trollschacht vorhanden, endet die 
Grundstücksentwässerungsanla-
ge an der Grenze privater Grund-
stücke zum öffentlichen Straßen-
grund.

9. Kontrollschacht  
ist ein Übergabeschacht, der zur 
Kontrolle und Wartung der Anla-
ge dient.

10. Messschacht 
ist eine Einrichtung für die Mes-
sung des Abwasserabflusses oder 
die Entnahme von Abwasserpro-
ben.

11. Abwasserbehandlungsanlage 
ist eine Einrichtung, die dazu 
dient, die Schädlichkeit des Ab-
wassers vor Einleitung in den 
Kanal zu vermindern oder zu 
beseitigen. Hierzu zählen ins-
besondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwas-
sers sowie Anlagen zur (Vor-)Be-
handlung gewerblichen oder in-
dustriellen Abwassers.
12. Fachlich geeigneter 
Unternehmer 
ist ein Unternehmer, der ge-
eignet ist, Arbeiten an Grund-
stücksentwässerungsanlagen 
fachkundig auszuführen. Voraus-
setzungen für die fachliche Eig-
nung sind insbesondere   
– die ausreichende berufliche 
Qualifikation und Fachkun-
de der verantwortlichen tech-
nischen Leitung,
– die Sachkunde des eingesetz-
ten Personals und dessen nach-
weisliche Qualifikation für die 
jeweiligen Arbeiten an Grund-
stücksentwässerungsanlagen,
– die Verfügbarkeit der benöti-
gten Werkzeuge, Maschinen und 
Geräte,
– die Verfügbarkeit und Kennt-
nis der entsprechenden Normen 
und Vorschriften,
– eine interne Qualitätssiche-
rung (Weiterbildung, Kontrollen 
und Dokumentation).

§ 4 
Anschluss- und 

Benutzungsrecht
(1) Jeder Grundstückseigentümer 

kann verlangen, dass sein Grund-
stück nach Maßgabe dieser Sat-
zung an die Entwässerungsein-
richtung angeschlossen wird. Er 
ist berechtigt, nach Maßgabe der 
§§ 14 bis 17 das anfallende Abwas-
ser in die Entwässerungseinrich-
tung einzuleiten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungs-
recht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die durch einen Ka-
nal erschlossen sind. Der Grund-
stückseigentümer kann unbescha-
det weiter gehender bundes- und 
landesgesetzlicher Vorschriften 
nicht verlangen, dass neue Ka-
näle hergestellt oder bestehende 
Kanäle geändert werden. Welche 
Grundstücke durch einen Kanal 
erschlossen werden, bestimmt die 
Gemeinde.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungs-
recht besteht nicht,
1. wenn das Abwasser wegen sei-
ner Art oder Menge nicht ohne 
Weiteres von der Entwässerungs-
einrichtung übernommen werden 
kann und besser von demjenigen 

behandelt wird, bei dem es anfällt 
oder
2. solange eine Übernahme des 
Abwassers technisch oder wegen 
des unverhältnismäßig hohen Auf-
wands nicht möglich ist.

(4) Die Gemeinde kann den An-
schluss und die Benutzung ver-
sagen, wenn die gesonderte Be-
handlung des Abwassers wegen 
der Siedlungsstruktur das Wohl 
der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt.

§ 5 
Anschluss- und 

Benutzungszwang
(1) Die zum Anschluss Berechtigten 

(§ 4) sind verpflichtet, bebaute 
Grundstücke an die Entwässe-
rungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, wenn der An-
schluss rechtlich oder tatsächlich 
unmöglich ist.

(2) Die zum Anschluss Berechtigten 
(§ 4) sind verpflichtet, auch un-
bebaute Grundstücke an die Ent-
wässerungseinrichtung anzu-
schließen, wenn Abwasser anfällt.

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, 
wenn auf ihm bauliche Anlagen, 
bei deren Benutzung Abwasser 
anfallen kann, dauernd oder vorü-
bergehend vorhanden sind.

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die 
eine Veränderung der Abwasser-
einleitung nach Menge oder Be-
schaffenheit zur Folge haben, 
muss der Anschluss vor dem Be-
ginn der Benutzung des Baus 
hergestellt sein. In allen ande-
ren Fällen ist der Anschluss nach 
schriftlicher Aufforderung durch 
die Gemeinde innerhalb der von 
ihr gesetzten Frist herzustellen.

(5) Auf Grundstücken, die an die 
Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen sind, ist im Umfang des 
Benutzungsrechts alles Abwasser 
in die Entwässerungseinrichtung 
einzuleiten (Benutzungszwang). 
Verpflichtet sind der Grundstück-
seigentümer und alle Benutzer 
der Grundstücke. Sie haben auf 
Verlangen der Gemeinde die da-
für erforderliche Überwachung zu 
dulden.

(6) Der Anschluss- und Benutzungs-
zwang gilt nicht für die Beseiti-
gung von Niederschlagswasser, 
sofern auf dem Grundstück selbst 
dessen Versickerung oder ander-
weitige Beseitigung ordnungsge-
mäß möglich ist.

§ 6 
Befreiung von Anschluss- 

oder Benutzungszwang
(1) Von der Verpflichtung zum An-

schluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil be-
freit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Grün-
den auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemein-
wohls nicht zumutbar ist. Der An-
trag auf Befreiung ist unter Anga-
be der Gründe schriftlich bei der 
Gemeinde einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, un-
ter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt wer-
den.

§ 7 
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstückseigentümer 
nicht zum Anschluss oder zur Be-
nutzung berechtigt oder verpflich-
tet, kann die Gemeinde durch 
Vereinbarung ein besonderes Be-
nutzungsverhältnis begründen.

(2) Für dieses Benutzungsverhält-
nis gelten die Bestimmungen die-
ser Satzung und der Beitrags- und 
Gebührensatzung entsprechend. 
Ausnahmsweise kann in der Son-
dervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies 
sachgerecht ist.

§ 8 
Grundstücksanschluss

(1) Der Grundstücksanschluss wird 
von der Gemeinde hergestellt, ver-
bessert, erneuert, geändert und 
unterhalten sowie stillgelegt und 
beseitigt. Die Gemeinde kann, so-
weit der Grundstücksanschluss 
nicht nach § 1 Abs. 3 Bestand-
teil der Entwässerungseinrich-
tung ist, auf Antrag zulassen oder 
von Amts wegen anordnen, dass 
der Grundstückseigentümer den 
Grundstücksanschluss ganz oder 
teilweise herstellt, verbessert, er-
neuert, ändert und unterhält so-
wie stilllegt und beseitigt; § 9 Abs. 

2 und 5 sowie §§ 10 bis 12 gelten 
entsprechend.

(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, 
Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse. Sie be-
stimmt auch, wo und an welchen 
Kanal anzuschließen ist. Begrün-
dete Wünsche des Grundstück-
seigentümers werden dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt. Soll 
der Grundstücksanschluss auf 
Wunsch des Grundstückseigentü-
mers nachträglich geändert wer-
den, so kann die Gemeinde ver-
langen, dass die Kostentragung 
vorher in einer gesonderten Ver-
einbarung geregelt wird. Unter ei-
ner nachträglichen Änderung ist 
auch ein zusätzlicher Grundstück-
sanschluss zu verstehen.

(3) Jeder Grundstückseigentümer, 
dessen Grundstück an die Ent-
wässerungseinrichtung ange-
schlossen oder anzuschließen ist, 
muss die Verlegung von Grund-
stücksanschlüssen, den Einbau 
von Schächten, Schiebern, Mes-
seinrichtungen und dergleichen 
und von Sonderbauwerken zu-
lassen, ferner das Anbringen von 
Hinweisschildern dulden, soweit 
diese Maßnahmen für die ord-
nungsgemäße Beseitigung des auf 
seinem Grundstück anfallenden 
Abwassers erforderlich sind.

(4) Am Ende des Grundstücksan-
schlusses ist ein Kontrollschacht 
auf dem anzuschließenden 
Grundstück zu errichten. Die Ge-
meinde kann bestimmen, dass an-
stelle oder zusätzlich zum Kon-
trollschacht ein Messschacht zu 
erstellen ist. 

§ 9 
Grundstücks- 

entwässerungsanlage
(1) Jedes Grundstück, das an die 

Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen wird, ist vorher vom 
Grundstückseigentümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage 
zu versehen. Wird das Schmutz-
wasser über die Entwässerungs-
einrichtung abgeleitet, aber keiner 
Sammelkläranlage zugeführt, ist 
die Grundstücksentwässerungs-
anlage mit einer Abwasserbehand-
lungsanlage auszustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungs-
anlage und die Abwasserbehand-
lungsanlage im Sinn des Abs. 1 
Satz 2 sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Tech-
nik herzustellen, zu betreiben, zu 
verbessern, zu erneuern, zu än-
dern, zu unterhalten, stillzulegen 
oder zu beseitigen. Für die Rei-
nigungsleistung der Abwasserbe-
handlungsanlage im Sinn des Abs. 
1 Satz 2 ist darüber hinaus der 
Stand der Technik maßgeblich.

(3) Besteht zum Kanal kein ausrei-
chendes Gefälle, kann die Ge-
meinde vom Grundstückseigentü-
mer den Einbau und den Betrieb 
einer Hebeanlage zur Entwässe-
rung des Grundstücks verlangen, 
wenn ohne diese Anlage eine ord-
nungsgemäße Beseitigung des Ab-
wassers bei einer den allgemein 
anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechenden Planung und 
Ausführung des Kanalsystems für 
die Gemeinde nicht möglich oder 
nicht wirtschaftlich ist.

(4) Gegen den Rückstau des Abwas-
sers aus der Entwässerungsein-
richtung hat sich jeder Anschluss-
nehmer selbst zu schützen.

(5) Die Grundstücksentwässerungs-
anlage sowie Arbeiten daran dür-
fen nur durch fachlich geeignete 
Unternehmer ausgeführt werden. 
Die Gemeinde kann den Nach-
weis der fachlichen Eignung ver-
langen.

§ 10 
Zulassung der 

Grundstücksentwässerungs- 
anlage

(1) Bevor die Grundstücksentwäs-
serungsanlage hergestellt oder ge-
ändert wird, sind der Gemeinde 
folgende Unterlagen in doppelter 
Fertigung einzureichen:
a) Lageplan des zu entwäs-
sernden Grundstücks im Maßstab 
1:1.000,
b) Grundriss- und Flächenpläne 
im Maßstab 1:100, aus denen der 
Verlauf der Leitungen und im Fall 
des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwas-
serbehandlungsanlage ersichtlich 
sind,
c) Längsschnitte aller Leitungen 
mit Darstellung der Entwässe-

rungsgegenstände im Maßstab 
1:100, bezogen auf Normal-Null 
(NN), aus denen insbesondere die 
Gelände- und Kanalsohlenhöhen, 
die maßgeblichen Kellersohlen-
höhen, Querschnitte und Gefäl-
le der Kanäle, Schächte, höchste 
Grundwasseroberfläche zu erse-
hen sind,
d) wenn Gewerbe- oder Indus-
trieabwasser oder Abwasser, das 
in seiner Beschaffenheit erheblich 
vom Hausabwasser abweicht, zu-
geführt wird, ferner Angaben über

– Zahl der Beschäftigten und 
der ständigen Bewohner auf dem 
Grundstück, wenn deren Abwas-
ser miterfasst werden soll,
– Menge und Beschaffenheit 
des Verarbeitungsmaterials, der 
Erzeugnisse,
– die Abwasser erzeugenden 
Betriebsvorgänge,
– Höchstzufluss und Beschaf-
fenheit des zum Einleiten be-
stimmten Abwassers,
– die Zeiten, in denen einge-
leitet wird, die Vorbehandlung 
des Abwassers (Kühlung, Rei-
nigung, Neutralisation, Dekont-
aminierung) mit Bemessungs-
nachweisen.

Soweit nötig, sind die Angaben zu 
ergänzen durch den wasserwirt-
schaftlichen Betriebsplan (Zu-
fluss, Verbrauch, Kreislauf, Ab-
fluss) und durch Pläne der zur 
Vorbehandlung beabsichtigten 
Einrichtungen. Die Pläne müs-
sen den bei der Gemeinde auflie-
genden Planmustern entsprechen. 
Alle Unterlagen sind vom Grund-
stückseigentümer und dem Plan-
fertiger zu unterschreiben. Die 
Gemeinde kann erforderlichen-
falls weitere Unterlagen anfor-
dern.
(2) Die Gemeinde prüft, ob die 
geplante Grundstücksentwässe-
rungsanlage den Bestimmungen 
dieser Satzung entspricht. Ist das 
der Fall, erteilt die Gemeinde 
schriftlich ihre Zustimmung und 
gibt eine Fertigung der eingereich-
ten Unterlagen mit Zustimmungs-
vermerk zurück; die Zustimmung 
kann unter Bedingungen und Auf-
lagen erteilt werden. Die Zustim-
mung gilt als erteilt, wenn die Ge-
meinde nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Zugang der voll-
ständigen Planunterlagen ihre Zu-
stimmung schriftlich verweigert. 
Entspricht die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht den Be-
stimmungen dieser Satzung, setzt 
die Gemeinde dem Grundstück-
seigentümer unter Angabe der 
Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung und erneuten 
Einreichung der geänderten Un-
terlagen bei der Gemeinde; Satz 3 
gilt entsprechend.
(3) Mit der Herstellung oder Än-
derung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage darf erst begonnen 
werden, wenn die Zustimmung 
nach Abs. 2 erteilt worden ist 
oder als erteilt gilt. Eine Geneh-
migungspflicht nach sonstigen, 
insbesondere nach straßen-, bau- 
und wasserrechtlichen Bestim-
mungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt.
(4) Von den Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde 
Ausnahmen zulassen.

§ 11 
Herstellung und Prüfung der 
Grundstücksentwässerungs- 

anlage
(1) Der Grundstückseigentümer 

hat der Gemeinde den Beginn 
des Herstellens, des Änderns, des 
Ausführens größerer Unterhal-
tungsarbeiten oder des Beseiti-
gens spätestens drei Tage vorher 
schriftlich anzuzeigen und gleich-
zeitig den Unternehmer zu be-
nennen. Muss wegen Gefahr im 
Verzug mit den Arbeiten sofort 
begonnen werden, ist der Beginn 
innerhalb von 24 Stunden schrift-
lich anzuzeigen.

(2) Die Gemeinde ist berechtigt, 
die Arbeiten zu überprüfen. Der 
Grundstückseigentümer hat zu al-
len Überprüfungen Arbeitskräfte, 
Geräte und Werkstoffe bereitzu-
stellen.

(3) Der Grundstückseigentümer 
hat die Grundstücksentwässe-
rungsanlage vor Verdeckung der 
Leitungen auf satzungsgemäße 
Errichtung und vor ihrer Inbe-
triebnahme auf Mängelfreiheit 
durch einen nicht an der Bauaus-



führung beteiligten fachlich geeig-
neten Unternehmer prüfen und 
das Ergebnis durch diesen bestä-
tigen zu lassen. Dies gilt nicht, so-
weit die Gemeinde die Prüfungen 
selbst vornimmt; sie hat dies vor-
her anzukündigen. Abs. 2 Satz 
2 gilt entsprechend. Werden die 
Leitungen vor Durchführung der 
Prüfung auf satzungsgemäße Er-
richtung der Grundstücksent-
wässerungsanlage verdeckt, sind 
sie auf Anordnung der Gemeinde 
freizulegen.

(4) Soweit die Gemeinde die Prü-
fungen nicht selbst vornimmt, 
hat der Grundstückseigentümer 
der Gemeinde die Bestätigungen 
nach Abs. 3 vor Verdeckung der 
Leitungen und vor Inbetriebnah-
me der Grundstücksentwässe-
rungsanlage unaufgefordert vor-
zulegen. Die Gemeinde kann die 
Verdeckung der Leitungen oder 
die Inbetriebnahme der Grund-
stücksentwässerungsanlage inner-
halb eines Monats nach Vorlage 
der Bestätigungen oder unverzüg-
lich nach Prüfung durch die Ge-
meinde schriftlich untersagen. In 
diesem Fall setzt die Gemeinde 
dem Grundstückseigentümer un-
ter Angabe der Gründe für die 
Untersagung eine angemessene 
Nachfrist für die Beseitigung der 
Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 
3 gelten entsprechend.

(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 
2, die Bestätigungen des fachlich 
geeigneten Unternehmers oder 
die Prüfung durch die Gemeinde 
befreien den Grundstückseigentü-
mer, den ausführenden oder prü-
fenden Unternehmer sowie den 
Planfertiger nicht von der Verant-
wortung für die vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Aus-
führung der Anlage.

(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 
2 die Bestätigung eines privaten 
Sachverständigen der Wasserwirt-
schaft über die ordnungsgemäße 
Errichtung der Abwasserbehand-
lungsanlage gemäß den Richtli-
nien für Zuwendungen für Klein-
kläranlagen vor, ersetzt diese in 
ihrem Umfange die Prüfung und 
Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 
4.

§ 12 
Überwachung

(1) Der Grundstückseigentümer 
hat die von ihm zu unterhal-
tenden Grundstücksanschlüsse, 
Messschächte und Grundstück-
sentwässerungsanlagen, die an 
Misch- oder Schmutzwasserkanä-
le angeschlossen sind, in Abstän-
den von jeweils 20 Jahren ab In-
betriebnahme auf eigene Kosten 
durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer auf Mängelfreiheit 
prüfen und das Ergebnis durch 
diesen bestätigen zu lassen. Für 
Anlagen in Wasserschutzgebie-
ten gelten kürzere Abstände ent-
sprechend den Festlegungen in 
der jeweiligen Schutzgebietsver-
ordnung; ist dort nichts geregelt 
ist die Dichtheit wiederkehrend 
alle fünf Jahre durch Sichtprüfung 
und alle zehn Jahre durch Druck-
probe oder ein anderes gleich-
wertiges Verfahren nachzuwei-
sen. Festgestellte Mängel hat der 
Grundstückseigentümer unver-
züglich beseitigen zu lassen. Bei 
erheblichen Mängeln ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Ausstel-
lung der Bestätigung eine Nach-
prüfung durchzuführen. Die Ge-
meinde kann verlangen, dass die 
Bestätigung über die Mängelfrei-
heit und über die Nachprüfung 
bei festgestellten Mängeln vorge-
legt werden.

(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erfor-
derliche Abwasserbehandlungs-
anlagen gelten die einschlägigen 
wasserrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 
BayWG für Kleinkläranlagen.

(3) Der Grundstückseigentümer 
hat Störungen und Schäden an 
den Grundstücksanschlüssen, 
Messschächten, Grundstück-
sentwässerungsanlagen, Über-
wachungseinrichtungen und 
Abwasserbehandlungsanlagen un-
verzüglich der Gemeinde anzuzei-
gen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieab-
wasser oder Abwasser, das in sei-
ner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, der Ent-
wässerungseinrichtung zugeführt, 
kann die Gemeinde den Einbau 

und den Betrieb von Überwa-
chungseinrichtungen verlangen. 
Hierauf wird in der Regel verzich-
tet, soweit für die Einleitung eine 
wasserrechtliche Genehmigung 
der Kreisverwaltungsbehörde vor-
liegt und die Ergebnisse der was-
serrechtlich vorgeschriebenen Ei-
gen- oder Selbstüberwachung der 
Gemeinde vorgelegt werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist 
die Gemeinde befugt, die Grund-
stücksentwässerungsanlagen je-
derzeit zu überprüfen, Abwas-
serproben zu entnehmen sowie 
Messungen und Untersuchungen 
durchzuführen. Dasselbe gilt für 
die Grundstücksanschlüsse und 
Messschächte, wenn sie die Ge-
meinde nicht selbst unterhält. Die 
Gemeinde kann jederzeit verlan-
gen, dass die vom Grundstücksei-
gentümer zu unterhaltenden An-
lagen in einen Zustand gebracht 
werden, der Störungen ande-
rer Einleiter, Beeinträchtigungen 
der Entwässerungseinrichtung 
und Gewässerverunreinigungen 
ausschließt. Führt die Gemein-
de aufgrund der Sätze 1 oder 2 
eine Überprüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen, 
der Messschächte oder der vom 
Grundstückseigentümer zu unter-
haltenden Grundstücksanschlüsse 
auf Mängelfreiheit durch, beginnt 
die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit 
Abschluss der Prüfung durch die 
Gemeinde neu zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach den 
Abs. 1 bis 5 gelten auch für den 
Benutzer des Grundstücks.

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungs-

anlagen auf dem Grundstück
Sobald ein Grundstück an die 

Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen ist, sind nicht der Ablei-
tung zur Entwässerungseinrichtung 
dienende Grundstücksentwässe-
rungsanlagen sowie dazugehörige 
Abwasserbehandlungsanlagen in 
dem Umfang außer Betrieb zu set-
zen, in dem das Grundstück über die 
Entwässerungseinrichtung entsorgt 
wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

§ 14 
Einleiten in die Kanäle

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur 
Schmutzwasser, in Regenwasser-
kanäle nur Niederschlagswasser 
eingeleitet werden. In Mischwas-
serkanäle darf sowohl Schmutz- 
als auch Niederschlagswasser ein-
geleitet werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in 
die Kanäle eingeleitet werden 
darf, bestimmt die Gemeinde.

§ 15 
Verbot des Einleitens, 

Einleitungsbedingungen
(1) In die Entwässerungseinrichtung 

dürfen Stoffe nicht eingeleitet 
oder eingebracht werden, die
– die dort beschäftigten Per-
sonen gefährden oder deren Ge-
sundheit beeinträchtigen,
– die Entwässerungseinrichtung 
oder die angeschlossenen Grund-
stücke gefährden oder beschädi-
gen,
– den Betrieb der Entwässe-
rungseinrichtung erschweren, be-
hindern oder beeinträchtigen,
– die landwirtschaftliche oder 
gärtnerische Verwertung des Klär-
schlamms erschweren oder ver-
hindern oder
– sich sonst schädlich auf die 
Umwelt, insbesondere die Gewäs-
ser, auswirken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere 
für
1. feuergefährliche oder zerknall-
fähige Stoffe wie Benzin oder Öl,
2. infektiöse Stoffe, Medika-
mente,
3. radioaktive Stoffe,
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer 
deutlichen Verfärbung des Abwas-
sers in der Sammelkläranlage oder 
des Gewässers führen, Lösemittel,
5. Abwasser oder andere Stoffe, 
die schädliche Ausdünstungen, 
Gase oder Dämpfe verbreiten 
können,
6. Grund- und Quellwasser,
7. feste Stoffe, auch in zerkleiner-
ter Form, wie Schutt, Asche, 
Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, 
Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, 
Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die 
erhärten,
8. Räumgut aus Leichtstoff- und 

Fettabscheidern, Jauche, Gülle, 
Abwasser aus Dunggruben und 
Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut 
aus Schlächtereien, Molke,
9. Absetzgut, Räumgut, Schläm-
me oder Suspensionen aus Ab-
wasserbehandlungsanlagen und 
Abortgruben unbeschadet ge-
meindlicher Regelungen zur Be-
seitigung der Fäkalschlämme,
10. Stoffe oder Stoffgruppen, die 
wegen der Besorgnis einer Gif-
tigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-
rungsfähigkeit oder einer krebser-
zeugenden, fruchtschädigenden 
oder erbgutverändernden Wir-
kung als gefährlich zu bewerten 
sind wie Schwermetalle, Cyanide, 
halogenierte Kohlenwasserstoffe, 
Polycyclische Aromaten, Phenole.
Ausgenommen sind

– unvermeidbare Spuren sol-
cher Stoffe im Abwasser in der 
Art und in der Menge, wie sie 
auch im Abwasser aus Haushal-
tungen üblicherweise anzutref-
fen sind;
– Stoffe, die nicht vermieden 
oder in einer Vorbehandlungs-
anlage zurückgehalten werden 
können und deren Einleitung die 
Gemeinde in den Einleitungsbe-
dingungen nach Abs. 3 oder 4 
zugelassen hat;
– Stoffe, die aufgrund einer Ge-
nehmigung nach § 58 des Was-
serhaushaltsgesetzes eingeleitet 
werden dürfen.

11. Abwasser aus Industrie- und 
Gewerbebetrieben,

– von dem zu erwarten ist, dass 
es auch nach der Behandlung in 
der Sammelkläranlage nicht den 
Mindestanforderungen nach § 
57 des Wasserhaushaltsgesetzes 
entsprechen wird,
– das wärmer als +35 °C ist,
– das einen pH-Wert von unter 
6,5 oder über 9,5 aufweist,
– das aufschwimmende Öle und 
Fette enthält,
– das als Kühlwasser benutzt 
worden ist.

12. nicht neutralisiertes Kon-
densat aus ölbefeuerten Brenn-
wert-Heizkesseln,
13. nicht neutralisiertes Kon-
densat aus gasbefeuerten Brenn-
wert-Heizkesseln mit einer Nenn-
wertleistung über 200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen 
nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter 
Spiegelstrich werden gegenüber 
den einzelnen Anschlusspflichti-
gen oder im Rahmen einer Son-
dervereinbarung festgelegt.

(4) Über Abs. 3 hinaus kann die 
Gemeinde in Einleitungsbedin-
gungen auch die Einleitung von 
Abwasser besonderer Art und 
Menge ausschließen oder von be-
sonderen Voraussetzungen ab-
hängig machen, soweit dies zum 
Schutz des Betriebspersonals, der 
Entwässerungseinrichtung oder 
zur Erfüllung der für den Betrieb 
der Entwässerungseinrichtung 
geltenden Vorschriften, insbeson-
dere der Bedingungen und Auf-
lagen des der Gemeinde erteilten 
wasserrechtlichen Bescheids, er-
forderlich ist.

(5) Die Gemeinde kann die Ein-
leitungsbedingungen nach Abs. 
3 und 4 neu festlegen, wenn die 
Einleitung von Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung nicht 
nur vorübergehend nach Art oder 
Menge wesentlich geändert wird 
oder wenn sich die für den Be-
trieb der Entwässerungseinrich-
tung geltenden Gesetze oder Be-
scheide ändern. Die Gemeinde 
kann Fristen festlegen, innerhalb 
derer die zur Erfüllung der geän-
derten Anforderungen notwen-
digen Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen.

(6) Die Gemeinde kann die Ein-
leitung von Stoffen im Sinn der 
Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der 
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, 
durch die die Stoffe ihre gefähr-
dende oder schädigende Wirkung 
verlieren oder der Betrieb der Ent-
wässerungseinrichtung nicht er-
schwert wird. In diesem Fall hat er 
der Gemeinde eine Beschreibung 
mit Plänen in doppelter Fertigung 
vorzulegen.

(7) Leitet der Grundstückseigentü-
mer Kondensat aus ölbefeuerten 
Brennwert-Heizkesseln oder aus 
gasbefeuerten Brennwert-Heiz-
kesseln mit einer Nennwertlei-
stung über 200 kW in die Ent-
wässerungseinrichtung ein, ist er 
verpflichtet, das Kondensat zu 

neutralisieren und der Gemein-
de über die Funktionsfähigkeit 
der Neutralisationsanlage jähr-
lich eine Bescheinigung eines 
Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 
Schornsteinfeger-Handwerksge-
setz oder eines geeigneten Fach-
betriebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwi-
schen der Gemeinde und einem 
Verpflichteten, die das Einlei-
ten von Stoffen im Sinn des Abs. 
1 durch entsprechende Vorkeh-
rungen an der Entwässerungs-
einrichtung ermöglichen, bleiben 
vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in 
eine Grundstücksentwässerungs-
anlage oder in die Entwässerungs-
einrichtung gelangen, ist dies der 
Gemeinde sofort anzuzeigen.

§ 16 
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leicht-
flüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder 
Fette) mitabgeschwemmt werden 
können, ist das Abwasser über in die 
Grundstücksentwässerungsanlage 
eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. 
Fettabscheider abzuleiten. Die Ab-
scheider sind nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu er-
richten, zu betreiben und regelmäßig 
zu warten. Die Gemeinde kann den 
Nachweis der ordnungsgemäßen Ei-
genkontrolle, Wartung, Entleerung 
und Generalinspektion verlangen. 
Das Abscheidegut ist schadlos zu 
entsorgen.

§ 17 
Untersuchung des Abwassers

(1) Die Gemeinde kann über die Art 
und Menge des eingeleiteten oder 
einzuleitenden Abwassers Auf-
schluss verlangen. Bevor erstmals 
Abwasser eingeleitet oder wenn 
Art oder Menge des eingeleiteten 
Abwassers geändert werden, ist 
der Gemeinde auf Verlangen 
nachzuweisen, dass das Abwasser 
keine Stoffe enthält, die unter das 
Verbot des § 15 fallen.

(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes 
Abwasser jederzeit, auch perio-
disch, untersuchen lassen. Auf 
die Überwachung wird in der Re-
gel verzichtet, soweit für die Ein-
leitung in die Sammelkanalisation 
eine wasserrechtliche Genehmi-
gung der Kreisverwaltungsbehör-
de vorliegt, die dafür vorgeschrie-
benen Untersuchungen aus der 
Eigen- oder Selbstüberwachung 
ordnungsgemäß durchgeführt 
und die Ergebnisse der Gemein-
de vorgelegt werden. Die Gemein-
de kann verlangen, dass die nach 
§ 12 Abs. 4 eingebauten Überwa-
chungseinrichtungen ordnungs-
gemäß betrieben und die Messer-
gebnisse vorgelegt werden.

§ 18 
Haftung

(1) Die Gemeinde haftet unbescha-
det Abs. 2 nicht für Schäden, die 
auf solchen Betriebsstörungen be-
ruhen, die sich auch bei ordnungs-
gemäßer Planung, Ausführung 
und Unterhaltung der Entwässe-
rungseinrichtung nicht vermei-
den lassen. Satz 1 gilt insbeson-
dere auch für Schäden, die durch 
Rückstau hervorgerufen werden.

(2) Die Gemeinde haftet für Schä-
den, die sich aus der Benutzung 
der Entwässerungseinrichtung er-
geben, nur dann, wenn einer Per-
son, deren sich die Gemeinde zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
bedient, Vorsatz oder Fahrlässig-
keit zur Last fällt.

(3) Der Grundstückseigentümer 
und der Benutzer haben für die 
ordnungsgemäße Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung ein-
schließlich des Grundstücksan-
schlusses zu sorgen.

(4) Wer den Vorschriften dieser Sat-
zung oder einer Sondervereinba-
rung zuwiderhandelt, haftet der 
Gemeinde für alle ihr dadurch 
entstehenden Schäden und Nach-
teile. Dasselbe gilt für Schä-
den und Nachteile, die durch 
den mangelhaften Zustand der 
Grundstücksentwässerungsanlage 
oder des Grundstücksanschlusses 
verursacht werden, soweit dieser 
nach § 8 vom Grundstückseigen-
tümer herzustellen, zu verbessern, 
zu erneuern, zu ändern und zu un-
terhalten sowie stillzulegen und zu 
beseitigen ist. Mehrere Verpflich-
tete haften als Gesamtschuldner.

§ 19 
Grundstücksbenutzung

(1) Der Grundstückseigentümer hat 
das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör 
zur Ableitung von Abwasser über 
sein im Einrichtungsgebiet liegen-
des Grundstück sowie sonstige 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen, wenn und soweit die-
se Maßnahmen für die örtliche 
Abwasserbeseitigung erforder-
lich sind. Diese Pflicht betrifft nur 
Grundstücke, die an die Entwäs-
serungseinrichtung angeschlossen 
oder anzuschließen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem ange-
schlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglich-
keit der örtlichen Abwasserbesei-
tigung sonst wirtschaftlich vorteil-
haft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer 
in unzumutbarer Weise belasten 
würde.

(2) Der Grundstückseigentümer ist 
rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruch-
nahme seines Grundstücks zu be-
nachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer 
kann die Verlegung der Anlagen 
verlangen, wenn sie an der bis-
herigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat die Gemeinde zu 
tragen, soweit die Einrichtung 
nicht ausschließlich der Entsor-
gung des Grundstücks dient.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für 
öffentliche Verkehrswege und Ver-
kehrsflächen sowie für Grund-
stücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind.

§ 20 
Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer 
und der Benutzer des Grund-
stücks haben zu dulden, dass zur 
Überwachung ihrer satzungsmä-
ßigen und gesetzlichen Pflichten 
die mit dem Vollzug dieser Sat-
zung beauftragten Personen der 
Gemeinde zu angemessener Ta-
geszeit Grundstücke, Gebäude, 
Anlagen, Einrichtungen, Woh-
nungen und Wohnräume im er-
forderlichen Umfang betreten; auf 
Verlangen haben sich diese Per-
sonen auszuweisen. Ihnen ist un-
gehindert Zugang zu allen Anla-
genteilen zu gewähren und sind 
die notwendigen Auskünfte zu er-
teilen. Der Grundstückseigentü-
mer und der Benutzer des Grund-
stücks werden nach Möglichkeit 
vorher verständigt; das gilt nicht 
für Probenahmen und Abwasser-
messungen.

(2) Nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bestehende Betretungs- und 
Überwachungsrechte bleiben un-
berührt.

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der 
Gemeindeordnung kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vor-
sätzlich
1.  eine der in § 10 Abs. 1, § 11 
Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 
9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 
Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 
Satz 2 festgelegten oder hierauf 
gestützten Anzeige-, Auskunfts-, 
Nachweis- oder Vorlagepflichten 
verletzt,
2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor 
Zustimmung der Gemeinde mit 
der Herstellung oder Änderung 
der Grundstücksentwässerungs-
anlage beginnt,
3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 
12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige 
Bestätigung ausstellt oder entge-
gen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 
Satz 2 vorlegt,
4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 
Sätze 1 und 3 vor Prüfung der 
Grundstücksentwässerungsan-
lage durch einen fachlich geeig-
neten Unternehmer oder vor Vor-
lage von dessen Bestätigung oder 
vor Prüfung durch die Gemeinde 
die Leitungen verdeckt oder einer 
Untersagung der Gemeinde nach 
§ 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt,
5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die 
Grundstücksentwässerungsanla-
gen nicht innerhalb der vorgege-
benen Fristen überprüfen lässt,
6. entgegen den Vorschriften der 
§§ 14 und 15 Abwasser oder son-

stige Stoffe in die Entwässerungs-
einrichtung einleitet oder ein-
bringt,
7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 
den mit dem Vollzug dieser Sat-
zung beauftragten Personen der 
Gemeinde nicht ungehindert Zu-
gang zu allen Anlagenteilen ge-
währt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unbe-
rührt.

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; 

Zwangsmittel
(1) Die Gemeinde kann zur Erfül-

lung der nach dieser Satzung be-
stehenden Verpflichtungen Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen.

(2) Für die Erzwingung der in dieser 
Satzung vorgeschriebenen Hand-
lungen, eines Duldens oder Un-
terlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsge-
setzes.

§ 23 
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt einen Tag 
nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Entwässe-
rungssatzung vom 26.10.2011 au-
ßer Kraft.

GEMEINDE BUCHDORF
Buchdorf, den 12.02.2019

Vellinger 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwäs-
serungssatzung der 
Gemeinde Buchdorf 
(BGS/EWS) vom 
12.02.2019

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Gemeinde Buchdorf folgende 
Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur De-
ckung ihres Aufwandes für die Her-
stellung der Entwässerungseinrich-
tung einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, be-
baubare oder gewerblich genutzte 
oder gewerblich nutzbare Grund-
stücke erhoben sowie für Grund-
stücke und befestigte Flächen, die 
keine entsprechende Nutzungsmög-
lichkeit aufweisen, auf denen aber 
tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht 

zum Anschluss an die Entwässe-
rungseinrichtung besteht oder

2. sie – auch aufgrund einer Sonder-
vereinbarung – an die Entwässe-
rungseinrichtung tatsächlich an-
geschlossen sind.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit 
Verwirklichung des Beitragstatbe-
standes. 2Ändern sich die für die 
Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 
2a KAG, entsteht die – zusätzliche 
– Beitragsschuld mit dem Ab-
schluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Sat-
zung erlassen und ist der Beitrag-
statbestand vor dem Inkrafttreten 
dieser Satzung erfüllt, entsteht die 
Beitragsschuld erst mit Inkrafttre-
ten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeit-
punkt des Entstehens der Beitrags-
schuld Eigentümer des Grundstücks 
oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der 
Grundstücksfläche und der Ge-
schossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet. 2Die beitrags-
pflichtige Grundstücksfläche wird 
bei Grundstücken von minde-
stens 2.500 m² Fläche (übergroße 
Grundstücke) in unbeplanten 
Gebieten bei bebauten Grund-
stücken auf das 4 fache der bei-
tragspflichtigen Geschossfläche, 
mindestens jedoch 2.500 m², bei 
unbebauten Grundstücken auf 
2.500 m² begrenzt.

(2) 1Die Geschossfläche ist nach 



den Außenmaßen der Gebäude 
in allen Geschossen zu ermitteln. 
2Keller werden mit der vollen Flä-
che herangezogen. 3Dachgeschos-
se werden nur herangezogen, so-
weit sie ausgebaut sind. 4Gebäude 
oder selbstständige Gebäudeteile, 
die nach der Art ihrer Nutzung 
keinen Bedarf nach Anschluss an 
die Schmutzwasserableitung aus-
lösen oder die nicht angeschlos-
sen werden dürfen, werden nicht 
herangezogen; das gilt nicht für 
Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwas-
serableitung angeschlossen sind. 
5Balkone, Loggien und Terras-
sen bleiben außer Ansatz, wenn 
und soweit sie über die Gebäude-
fluchtlinie hinausragen.

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine 
gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung zulässig ist, sowie bei son-
stigen unbebauten Grundstücken 
wird als Geschossfläche ein Viertel 
der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. 2Grundstücke, bei de-
nen die zulässige oder die für die 
Beitragsbemessung maßgebliche 
vorhandene Bebauung im Verhält-
nis zur gewerblichen Nutzung nur 
untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte un-
bebaute Grundstücke im Sinn des 
Satzes 1.

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht 
mit der nachträglichen Änderung 
der für die Beitragsbemessung 
maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht. 
2Eine Beitragspflicht entsteht ins-
besondere,
–  im Fall der Vergrößerung eines 
Grundstücks für die zusätzlichen 
Flächen, soweit für diese bisher 
noch keine Beiträge geleistet wur-
den,
–  im Falle der Geschossflächen-
vergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen so-
wie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für 
die sich aus ihrer Vervielfachung 
errechnende zusätzliche Grund-
stücksfläche,
–  im Falle der Nutzungsände-
rung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes oder Gebäudeteils im 
Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit 
infolge der Nutzungsänderung die 
Voraussetzungen für die Beitrags-
freiheit entfallen.

(5) 1Wird ein unbebautes Grund-
stück, für das ein Beitrag nach 
Abs. 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Bei-
trag nach Abzug der nach Absatz 
3 berücksichtigten Geschossflä-
chen und den nach Abs. 1 Satz 2 
begrenzten Grundstücksflächen 
neu berechnet. 2Dieser Betrag ist 
nachzuentrichten. 3Ergibt die Ge-
genüberstellung ein Weniger an 
Geschossflächen, so ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages 
auf den Beitragssatz abzustellen, 
nach dem der ursprüngliche Bei-
trag entrichtet wurde.

§ 6
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche 
2,32 Euro
b) pro m² Geschossfläche 
17,98 Euro.

(2) 1Für Grundstücke, von denen 
kein Niederschlagswasser ein-
geleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht 
erhoben. 2Fällt diese Beschrän-
kung weg, wird der Grundstücks-
flächenbeitrag nacherhoben.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Ent-
stehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag rich-
tet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für 

Grundstücksanschlüsse
(1) Der Aufwand für die Herstel-

lung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung sowie für die Un-
terhaltung der Grundstücksan-
schlüsse i. S. d. § 3 EWS ist mit 
Ausnahme des Aufwands, der auf 
die im öffentlichen Straßengrund 

liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) 1Der Erstattungsanspruch ent-
steht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer 
im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbaube-
rechtigter ist; mehrere Schuldner 
(Eigentümer bzw. Erbbauberech-
tigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 
gilt entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann 
vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Erstattungsan-
spruchs. 3Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung

1Die Gemeinde erhebt für die Be-
nutzung der Entwässerungseinrich-
tung hinsichtlich der Schmutzwas-
serbeseitigung Grundgebühren und 
Schmutzwassergebühren. 2Für die 
Benutzung der Entwässerungsein-
richtung hinsichtlich der Nieder-
schlagswasserbeseitigung werden 
Niederschlagswassergebühren erho-
ben.

§ 9a
Grundgebühren für 
Zweitwasserzähler

(1) Wird auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers ein geeichter 
Zweitwasserzähler zur Verfügung 
gestellt, so beträgt die jährliche 
Grundgebühr für Einbau, Aus-
tausch, Ablesedienst und Verwal-
tungskosten für die Zählergrößen 
mit Dauerdurchfluss (Q3)
bis 4   m3/h 12,00 €/Jahr
bis 10 m3/h 18,00 €/Jahr
bis 16 m3/h 24,00 €/Jahr.

(2) Wird auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers ein geeichter 
Zweitwasserzähler zur Verfügung 
gestellt, so beträgt die jährliche 
Grundgebühr für Einbau, Aus-
tausch, Ablesedienst und Verwal-
tungskosten für die Zählergrößen 
mit Nenndurchfluss (Qn)
bis 2,5 m3/h 12,00 €/Jahr
bis 6    m3/h 18,00 €/Jahr
bis 10  m3/h 24,00 €/Jahr.

§ 9b
Grundgebühr 

Schmutzwasserbeseitigung
(1) 1Die Grundgebühr für die Benut-

zung der Einrichtung hinsichtlich 
der Schmutzwasserbeseitigung 
wird nach dem Dauerdurchfluss 
(Q3) oder nach dem Nenndurch-
fluss (Qn) der verwendeten Was-
serzähler berechnet. 2Befinden 
sich auf einem Grundstück nicht 
nur vorübergehend mehrere Was-
seranschlüsse, so wird die Grund-
gebühr nach der Summe des 
Dauerdurchflusses oder nach der 
Summe des Nenndurchflusses der 
einzelnen Wasserzähler berechnet. 
3Soweit Wasserzähler nicht einge-
baut sind, wird der Dauerdurch-
fluss oder der Nenndurchfluss ge-
schätzt, der nötig wäre, um die 
mögliche Wasserentnahme mes-
sen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der 
Verwendung von Wasserzählern 
mit Dauerdurchfluss (Q3)
bis 4   m3/h 24,00 €/Jahr
bis 16 m3/h 36,00 €/Jahr
über 16 m3/h 54,00 €/Jahr.

(3) Die Grundgebühr beträgt bei der 
Verwendung von Wasserzählern 
mit Nenndurchfluss (Qn)
bis 2,5 m3/h 24,00 €/Jahr
bis 10  m3/h 36,00 €/Jahr
über 10  m3/h 54,00 €/Jahr.

§ 10
Schmutzwassergebühr

(1) 1Die Schmutzwassergebühr wird 
nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze nach der Menge der Ab-
wässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken 
zugeführt werden. 2Die Gebühr 
beträgt 2,07 € pro m³ Schmutz-
wasser.

(2) 1Als Abwassermenge gelten die 
dem Grundstück aus der Wasser-
versorgungseinrichtung und aus 
der Eigengewinnungsanlage zuge-
führten Wassermengen abzüglich 
der nachweislich auf dem Grund-
stück verbrauchten oder zurück-
gehaltenen Wassermengen, soweit 
der Abzug nicht nach Abs. 4 aus-
geschlossen ist. 2Die Wassermen-
gen werden durch geeichten Was-
serzähler ermittelt. 3Sie sind von 

der Gemeinde zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhan-
den ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler 
oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass ein Wasser-
zähler den wirklichen Wasserver-
brauch nicht angibt.
4Werden die Wassermengen nicht 
vollständig über Wasserzähler er-
fasst, werden als dem Grundstück 
aus der Eigengewinnungsanlage 
zugeführte Wassermenge pauschal 
25 % Zuschlag neben der tatsäch-
lich aus der öffentlichen Wasser-
versorgungseinrichtung bezogene 
Wassermenge angesetzt. 5In be-
gründeten Einzelfällen sind er-
gänzende höhere Schätzungen 
möglich. 6Es steht dem Gebüh-
renpflichtigen frei, den Nach-
weis eines niedrigeren Wasserver-
brauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 
gilt entsprechend.

(3) 1Der Nachweis der verbrauch-
ten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. 2Er ist grund-
sätzlich durch geeichte und ver-
plombte Wasserzähler zu führen, 
die der Gebührenpflichtige auf 
eigene Kosten fest zu installieren 
hat. 3Bei landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Viehhaltung gilt für je-
des Stück Großvieh bzw. für jede 
Großvieheinheit eine Wassermen-
ge von 18 m³ pro Jahr als nach-
gewiesen. 4Maßgebend ist die im 
Vorjahr durchschnittlich gehal-
tene Viehzahl. 5Der Nachweis der 
Viehzahl obliegt dem Gebühren-
pflichtigen; er kann durch Vorla-
ge des Bescheids der Tierseuchen-
kasse erbracht werden. 6Sollte bei 
dieser Regelung die sich nach Abs. 
2 ergebende Abwassermenge ge-
ringer sein als die sich nach Abs. 
3 Sätze 3 bis 5 in Verbindung mit 
Abs. 5 ergebende Abwassermen-
ge, so wird die sich nach Abs. 2 
ergebende Abwassermenge abge-
rechnet.

(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind aus-
geschlossen
a) das hauswirtschaftlich ge-
nutzte Wasser und
b) das zur Speisung von Hei-
zungsanlagen verbrauchte Wasser.

(5) 1Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 
3 bis 5 ist der Abzug auch inso-
weit begrenzt, als der Wasserver-
brauch 35 m³ pro Jahr und Ein-
wohner, der zum Stichtag 01.01. 
mit Wohnsitz auf dem heranzu-
ziehenden Grundstück gemeldet 
ist, unterschreiten würde. 2In be-
gründeten Einzelfällen sind ergän-
zende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich. 

§ 10a
Niederschlagswassergebühr

(1) 1Maßgeblich für den Anteil des 
jeweiligen Grundstücks an der 
Niederschlagswasserableitung in 
die Entwässerungseinrichtung ist 
die reduzierte Grundstücksflä-
che. 2Diese ergibt sich, wenn die 
Grundstücksfläche, mit dem für 
das Grundstück geltenden mitt-
leren Grundstücksabflussbei-
wert multipliziert wird. 2aIn un-
beplanten Gebieten wird die 
Grundstücksfläche auf 2.500 m² 
begrenzt und mit dem für das 
Grundstück geltenden mittleren 
Grundstücksabflussbeiwert mul-
tipliziert. 2bSoweit die tatsächlich 
bebaute und befestigte Fläche in 
unbeplanten Gebieten mehr als 
2.500 m² beträgt, wird die volle 
Grundstücksfläche mit dem für 
das Grundstück geltenden mitt-
leren Grundstücksabflussbei-
wert multipliziert. 3Der mittlere 
Grundstücksabflussbeiwert stellt 
den durchschnittlich vorhandenen 
Anteil der bebauten und befe-
stigten Flächen an der Gesamt-
grundstücksfläche einer Stufe dar. 
4Aufgrund dieser Satzung wird 
vermutet, dass die so ermittelte 
Fläche der tatsächlich bebauten 
und befestigten Fläche entspricht, 
von der aus Niederschlagswasser 
in die Entwässerungseinrichtung 
eingeleitet wird oder abfließt.

(2) 1Der mittlere Grundstücksab-
flussbeiwert beträgt für:
Stufe 0
- mittlerer Grundstücksab-
flussbeiwert: Einzelveranlagung 
bei einem Grundstücksabflussbei-
wert von kleiner oder gleich 0,10
- Grundstücksabflussbeiwert 
von – bis: Einzelveranlagung bei 

einem Grundstücksabflussbeiwert 
von kleiner oder gleich 0,10
- Charakteristik der Bebau-
ung und Befestigung: Einzelver-
anlagung bei einem Grundstück-
sabflussbeiwert von kleiner oder 
gleich 0,10
Stufe I
- mittlerer Grundstücksab-
flussbeiwert: 0,14
- Grundstücksabflussbeiwert 
von – bis: > 0,10 bis 0,18
- Charakteristik der Bebau-
ung und Befestigung: stark auf-
gelockert
Stufe II
- mittlerer Grundstücksab-
flussbeiwert: 0,24
- Grundstücksabflussbeiwert 
von – bis: > 0,18 bis 0,30
- Charakteristik der Bebau-
ung und Befestigung: aufgelo-
ckert
Stufe III
- mittlerer Grundstücksab-
flussbeiwert: 0,38
- Grundstücksabflussbeiwert 
von – bis: > 0,30 bis 0,46
- Charakteristik der Bebau-
ung und Befestigung: normal
Stufe IV
- mittlerer Grundstücksab-
flussbeiwert: 0,58
- Grundstücksabflussbeiwert 
von – bis: > 0,46 bis 0,70
- Charakteristik der Bebau-
ung und Befestigung: verdichtet
Stufe V
- mittlerer Grundstücksab-
flussbeiwert: 0,85
- Grundstücksabflussbeiwert 
von – bis: > 0,70 bis 1,00
- Charakteristik der Bebau-
ung und Befestigung: stark ver-
dichtet
2Der für das jeweilige Grundstück 
maßgebliche Grundstücksabfluss-
beiwert ergibt sich aus der Ein-
stufung in der zuvor aufgeführten 
Grundstücksabflussbeiwerttabel-
le, die Bestandteil dieser Satzung 
ist. 3Bei einem Grundstück mit 
einem Grundstücksabflussbeiwert 
von kleiner oder gleich 0,10 (ent-
sprechend 10 %) wird die Stufe 0 
festgesetzt und der Gebührenbe-
rechnung als Einzelveranlagung 
die tatsächlich bebaute und befe-
stigte Fläche zugrunde gelegt, von 
der aus Niederschlagswasser ein-
geleitet wird oder abfließt.

(3) 1Die Vermutung des Abs. 1 kann 
widerlegt werden, wenn nachge-
wiesen wird, dass der Anteil der 
tatsächlich bebauten und befe-
stigten Fläche eines Grundstücks, 
von der aus Niederschlagswas-
ser in die Entwässerungseinrich-
tung eingeleitet wird oder abfließt, 
den jeweiligen Bereich des Ab-
flussbeiwertes der Stufen I bis V 
laut der Tabelle in Absatz 2 über- 
oder unterschreitet oder die ent-
sprechende Fläche um minde-
stens 400 m² von der nach Abs. 
1 ermittelten reduzierten Grund-
stücksfläche abweicht. 2Bei einer 
Über- bzw. Unterschreitung des 
Bereiches der Stufen I bis V er-
folgt eine Einstufung in die zutref-
fende Stufe. 3Bei Einstufung in die 
Stufen I bis V erfolgt die Berech-
nung der maßgeblichen Fläche, 
indem die anzuwendende Grund-
stücksfläche gemäß Absatz 1 Sät-
ze 2, 2a und 2b mit dem mittle-
ren Grundstücksabflussbeiwert 
multipliziert wird. 4Bei Einstu-
fung in Stufe 0 oder bei einer Ab-
weichung von mindestens 400 m² 
ohne Über- bzw. Unterschreitung 
des Bereiches des Grundstücksab-
flussbeiwertes einer Stufe wird als 
Einzelveranlagung die tatsächlich 
bebaute und befestigte Fläche zu-
grunde gelegt, von der aus Nie-
derschlagswasser eingeleitet wird 
oder abfließt. 

(4) 1Der Antrag des Gebühren-
schuldners, die Gebühren nach 
der tatsächlich zutreffenden Stu-
fe bzw. nach der tatsächlich be-
bauten und befestigten Fläche zu 
berechnen, ist bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist für den Gebüh-
renbescheid zu stellen. 2Anträ-
ge, die nach Ablauf der Rechtsbe-
helfsfrist eingehen, werden ab dem 
Veranlagungszeitraum, in dem der 
Antrag eingeht, berücksichtigt. 
3Der Nachweis ist dadurch zu 
führen, dass der Antragsteller an-
hand einer Planskizze die einzel-
nen Flächen, von denen aus Nie-
derschlagswasser eingeleitet wird, 
genau bezeichnet, ihre Größe an-
gibt und deren Summe durch die 
Gesamtfläche des Grundstückes 

dividiert (tatsächlicher Abfluss-
beiwert). 4Die Gemeinde behält 
sich vor, die Angaben des Antrag-
stellers vor Ort zu überprüfen.

(5) 1Bebaute und befestigte Flächen 
bleiben unberücksichtigt, wenn 
dort anfallendes Niederschlags-
wasser tatsächlich in zulässiger 
Weise und auf Dauer rechtlich ge-
sichert der öffentlichen Entwäs-
serungsanlage ferngehalten wird 
und z. B. über ordnungsgemäße 
Versickerung oder Einleitung in 
ein Oberflächengewässer eine an-
dere Vorflut erhält und ein Über-
lauf in die öffentliche Entwässe-
rungsanlage nicht besteht. 2Bei 
Zisternen und ähnlichen Regen-
wasserrückhaltebauwerken, die 
über einen Überlauf oder Notü-
berlauf in die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung verfügen, 
reduziert sich die bebaute und be-
festigte Fläche für gesammeltes 
Wasser um 10 m² pro m³ nach-
gewiesenem Zisternenvolumen. 
3Angerechnet werden Zisternen 
ab einem Volumen von 3 m³. 4Der 
Abzug ist beschränkt auf 10 m³ 
Zisternenvolumen. 5Die so be-
rechnete an eine Zisterne ange-
schlossene Fläche kann nicht klei-
ner als 0 m² sein.

(6) 1Wird in Zisternen und ähnlichen 
Regenwasserrückhaltebauwerken 
mit (Not-)Überlauf gesammel-
tes Niederschlagswasser über ge-
meldete Eigengewinnungs- bzw. 
Regenwassernutzungsanlagen 
auf dem Grundstück rechtlich 
zulässig als Brauchwasser (im 
Haus) verwendet und hierfür eine 
Schmutzwassergebühr festgesetzt, 
gewährt die Gemeinde eine pau-
schale Ermäßigung von 10 m² pro 
m³ nachgewiesenem Zisternenvo-
lumen auf die der Berechnung der 
Niederschlagswassergebühren zu 
Grunde zu legende Fläche. 2Die 
verbleibende Fläche kann nicht 
kleiner als 0 sein.

(7) 1Für die Entscheidung sind die 
tatsächlichen Verhältnisse am 
01.01. des Jahres, für das die Ge-
bühr erhoben wird, oder, wenn 
die Gebührenpflicht erst im Lau-
fe des Veranlagungszeitraums ent-
steht, die Verhältnisse zu Beginn 
der Gebührenpflicht maßgebend. 
2Wird von einem Grundstück, für 
das kein Grundstücksabflussbei-
wert festgesetzt ist, Niederschlags-
wasser in die Entwässerungsein-
richtung eingeleitet, so wird die 
maßgebende Fläche nach den 
Absätzen 1 bis 3 berechnet. 3Die 
nach den Absätzen 1 bis 3 be-
rechnete Fläche bleibt auch für 
künftige Veranlagungszeiträu-
me Gebührenmaßstab, bis sich 
die Grundstücks- oder Entwäs-
serungsverhältnisse ändern. 4Än-
derungen der maßgeblichen Flä-
chen hat der Gebührenschuldner 
unaufgefordert bekannt zu geben. 
5Veranlagungszeitraum ist das Ka-
lenderjahr.

(8) 1Die Niederschlagswassergebühr 
beträgt 0,11 € pro m² pro Jahr.

§ 11
Gebührenzuschläge

Für Abwässer im Sinn des § 10 
dieser Satzung, deren Beseitigung 
Kosten verursacht, die die durch-
schnittlichen Kosten der Beseitigung 
von Hausabwasser um mehr als 30 
% übersteigen, wird ein Zuschlag bis 
zur Höhe des den Grenzwert über-
steigenden Prozentsatzes des Kubik-
meterpreises für die Schmutzwasser-
gebühr.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Schmutzwassergebühr ent-
steht mit jeder Einleitung von 
Schmutzwasser in die Entwässe-
rungsanlage.

(2) 1Die Niederschlagswassergebühr 
entsteht erstmals mit dem Mo-
nat, der auf den Zeitpunkt der be-
triebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. 2Der Monat wird 
im erstmals ergehenden Bescheid 
bestimmt. 3Im Übrigen entsteht 
die Niederschlagswassergebühr 
mit dem Beginn eines jeden Mo-
nats in Höhe eines Monatsbruch-
teils der Jahresgebührenschuld 
neu.

(3) 1Die Grundgebühr entsteht erst-
mals mit dem Monat, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt. 
2Der Monat wird im erstmals er-
gehenden Bescheid bestimmt. 3Im 
Übrigen entsteht die Grundge-
bühr mit dem Beginn eines jeden 

Monats in Höhe eines Monats-
bruchteils der Jahresgrundgebüh-
renschuld neu.

§ 13
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer im 
Zeitpunkt des Entstehens der Ge-
bührenschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks ding-
lich berechtigt ist.

(2) Gebührenschuldner ist auch der 
Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.

(3) Gebührenschuldner ist auch die 
Wohnungseigentümergemein-
schaft.

(4) Mehrere Gebührenschuldner 
sind Gesamtschuldner.

(5) Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 
ff. ruht auf dem Grundstück bzw. 
dem Erbbaurecht als öffentliche 
Last (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 
Abs. 7 KAG).

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, 

Vorauszahlung
(1) 1Die Einleitung wird jährlich 

abgerechnet. 2Die Grund-, die 
Schmutzwasser- und die Nieder-
schlagswassergebühr werden ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.

(2) 1Auf die Gebührenschuld sind 
zum 15. Februar, 15. Mai, 15. Au-
gust und 15. November jedes Jah-
res Vorauszahlungen in Höhe eines 
Viertels der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine 
solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt die Gemeinde die Höhe der 
Vorauszahlungen unter Schät-
zung der Jahresgesamteinleitung 
fest.3Abweichend von Satz 1 ist 
im Kalenderjahr 2019 statt der 
Vorauszahlung am 15. Februar 
eine Vorauszahlung in Höhe eines 
Viertels der Jahresabrechnung des 
Vorjahres zum 30. März zu leisten, 
die übrigen Vorauszahlungen blei-
ben unberührt.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und 

Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebühren-

schuldner sind verpflichtet, der Ge-
meinde für die Höhe der Abga-
be maßgebliche Veränderungen 
unverzüglich zu melden und über 
den Umfang dieser Veränderungen 
– auf Verlangen auch unter Vorlage 
entsprechender Unterlagen – Aus-
kunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) 1Der Beitragsteil (§§ 1 bis 7a), 
der Kostenerstattungsteil (§ 8) so-
wie § 15 dieser Satzung treten ei-
nen Tag nach Bekanntmachung in 
Kraft. 2Der Gebührenteil (§§ 9 bis 
14) dieser Satzung tritt rückwir-
kend zum 01.01.2018 in Kraft.

(2) 1Der Beitragsteil (§§ 1 bis 7a), 
der Kostenerstattungsteil (§ 8) 
sowie § 15 der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwäs-
serungssatzung der Gemeinde 
Buchdorf vom 26.10.2011 in der 
Fassung der 2. Änderungssat-
zung vom 19.11.2013 treten ei-
nen Tag nach Bekanntmachung 
der vorliegenden Satzung außer 
Kraft. 2Der Gebührenteil (§§ 9 
bis 14) der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Buchdorf 
vom 26.10.2011 in der Fassung 
der 2. Änderungssatzung vom 
19.11.2013 tritt rückwirkend zum 
01.01.2018 außer Kraft.

GEMEINDE BUCHDORF  
Buchdorf, den 12.02.2019

Vellinger 
Erster Bürgermeister

C) GEMEINDE RÖGLING

Nr. 1 Abstimmungsbekannt-
machung für den Bürger-
entscheid am Sonntag, 
10.03.2019

1. Am Sonntag, 10.03.2019 findet ein 
verbundener Bürgerentscheid zu 
folgenden Fragestellungen statt:  
Bürgerentscheid 1, Ratsbegeh-
ren: Sind Sie dafür, dass der Mo-
bilfunkmast auf dem von der 
Telekom angebotenen Feuerwehr-
schlauchturm gebaut wird?  
Bürgerentscheid 2, Bürgerbegeh-
ren: Sind Sie dafür, dass der Mo-
bilfunkmast auf dem von der Tele-
kom angebotenen Außenstandort 
Flur-Nr. 634 gebaut wird?  



Stichfrage: Falls die beiden Bür-
gerentscheide 1 und 2 in einer 
miteinander nicht zu vereinba-
renden Weise jeweils mehr Ja- als 
Nein-Stimmen erhalten: Welche 
Entscheidung soll dann gelten?  
Die Abstimmung dauert von 
08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann nur ausü-
ben, wer in das Bürgerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Abstim-
mungsschein hat.
2.1 Die Gemeinde ist in 1 all-
gemeinen Stimmbezirk eingeteilt.  
In den Abstimmungsbenachrich-
tigungen, die den Stimmberech-
tigten bis spätestens 17.02.2019 
übersandt worden sind, sind der 
Stimmbezirk und der Abstim-
mungsraum angegeben, in dem 
die Stimmberechtigten abstim-
men können. Sie enthalten einen 
Hinweis, ob der Abstimmungs-
raum barrierefrei ist. Außerdem 
erhalten sie einen Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines 
Abstimmungsscheins.
2.2 Die Gemeinde ist in keine 
Sonderstimmbezirke eingeteilt.

3. Wer in einem Bürgerverzeichnis 
eingetragen ist und keinen Ab-
stimmungsschein besitzt, kann 
nur in dem Stimmbezirk ab-
stimmen, in dessen Bürger-
verzeichnis er geführt wird.  
Wer keine Abstimmungsbenach-
richtigung erhalten hat, aber 
glaubt, stimmberechtigt zu sein, 
muss Beschwerde gegen das Bür-
gerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Stimmrecht nicht ausüben 
kann.

4. Das Bürgerverzeichnis für die 
Stimmbezirke wird während der 
allgemeinen Dienststunden in 
der Zeit vom 18.02.2019 bis zum 
22.02.2019 im Rathaus Monheim, 
Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, Zimmer-Nr. 
2, (barrierefrei über Rathausrü-
ckgebäude) für Stimmberechtigte 
zur Einsicht bereithalten. Jeder 
Stimmberechtigte kann die Rich-
tigkeit oder die Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Bürger-
verzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Stimmbe-
rechtigter die Richtigkeit oder die 

Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Bürgerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder eine Unvollstän-
digkeit des Bürgerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Stimm-
berechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre nach 
dem Meldegesetz eingetragen ist.

5. Die Abstimmenden haben ihre 
Abstimmungsbenachrichti-
gung oder ihren Abstimmungs-
schein und ihren Personalaus-
weis, ausländische Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsaus-
weis, oder ihren Reisepass zur 
Abstimmung mitzubringen.  
Der Stimmzettel wird den Ab-
stimmenden beim Betreten 
des Abstimmungsraums aus-
gehändigt. Er muss von den 
Stimmberechtigten allein in ei-
ner Kabine des Abstimmungs-
raums gekennzeichnet werden.  
Die Durchführung der Abstim-
mung und die Feststellung des 
Abstimmungsergebnisses sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung 
der Abstimmung möglich ist.

6. Wer einen Abstimmungsschein 
besitzt, kann das Stimmrecht aus-
üben
a) durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemein-
de.
b) durch Briefabstimmung.

7. Einen Abstimmungsschein erhal-
ten auf Antrag
a) Stimmberechtigte, die in 
einem Bürgerverzeichnis eingetra-
gen sind.
b) Stimmberechtigte, die in einem 
Bürgerverzeichnis nicht eingetra-
gen sind, wenn

– sie nachweisen, dass sie ohne 
Verschulden die Antragsfrist für 
die Eintragung in das Bürger-
verzeichnis oder die Frist für die 
Beschwerde wegen der Richtig-
keit oder der Vollständigkeit des 
Bürgerverzeichnisses versäumt 
haben, oder
– ihr Stimmrecht erst nach Ab-
lauf der vorstehend genannten 

Antrags- oder Beschwerdefristen 
entstanden ist, oder
– ihr Stimmrecht im Beschwer-
deverfahren festgestellt worden 
ist und sie nicht in einem Bür-
gerverzeichnis eingetragen wur-
den.

8. Der Abstimmungsschein kann bis 
zum 08.03.2019 spätestens 15:00 
Uhr im Rathaus Monheim, Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim, 
Marktplatz 23, Zimmer-Nr. 2, 
(barrierefrei über Rathausrückge-
bäude)

schriftlich oder mündlich, nicht aber 
telefonisch, beantragt werden.  
Der mit der Abstimmungs-
benachrichtigung übersand-
te Vordruck bzw. das auf der 
Rückseite der Abstimmungsbenach-
richtigung abgedruckte Antrags-
formular kann verwendet werden.  
In den Fällen der Nr. 7 Buchstabe 
b) können Abstimmungsscheine 
noch bis zum Abstimmungstag, 
15 Uhr, beantragt werden. Glei-
ches gilt, wenn bei nachgewie-
sener plötzlicher Erkrankung der 
Abstimmungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierig-
keiten aufgesucht werden kann.

9. Wer den Antrag für einen ande-
ren stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen gesonderten Voll-
macht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist.

10. Stimmberechtigte erhalten mit 
dem Abstimmungsschein zu-
gleich
– den Stimmzettel,
– einen Stimmzettelumschlag 
für den Stimmzettel,
– einen Abstimmungsbriefum-
schlag für den Abstimmungs-
schein und den Stimmzette-
lumschlag mit der Anschrift der 
Behörde, an die der Abstim-
mungsbrief zu übersenden ist,
– ein Merkblatt für die Briefab-
stimmung.

11. Der Abstimmungsschein und die 
Briefabstimmungsunterlagen 
werden den Stimmberechtigten 
zugesandt. Sie können auch an 
die Stimmberechtigten persön-
lich ausgehändigt werden. Ande-
ren Personen dürfen der Abstim-
mungsschein, der Stimmzettel 
und die Briefabstimmungsun-

terlagen nur dann ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung 
zum Empfang durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. Von der Voll-
macht darf nur Gebrauch ge-
macht werden, wenn die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als 
vier Stimmberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeinde vor 
der Aushändigung der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Die 
bevollmächtigte Person muss bei 
Abholung der Unterlagen das 
16. Lebensjahr vollendet haben; 
auf Verlangen hat sie sich aus-
zuweisen. Kann eine abstim-
mungs-berechtigte Person infol-
ge einer Behinderung weder die 
Unterlagen selbst abholen noch 
einem Dritten eine Vollmacht er-
teilen, darf sie sich der Hilfe ei-
ner Person ihres Vertrauens be-
dienen. Diese hat unter Angabe 
ihrer Personalien glaubhaft zu 
machen, dass sie entsprechend 
dem Willen der abstimmungsbe-
rechtigten Person handelt.

12. Verlorene Abstimmungsscheine 
werden nicht ersetzt. Versichert 
eine stimmberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantrag-
te Abstimmungsschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor dem Abstimmungstag, 
12 Uhr, ein neuer Abstimmungs-
schein erteilt werden.

13. Bei der Briefabstimmung müs-
sen die Stimmberechtigten den 
Abstimmungsbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Abstim-
mungsschein so rechtzeitig an 
die auf dem Abstimmungs-
briefumschlag angegebene Stel-
le einsenden, dass der Abstim-
mungsbrief dort spätestens 
am Abstimmungstag bis 18:00 
Uhr eingeht. Er kann dort 
auch abgegeben werden.  
Nähere Hinweise darüber, wie 
die Briefabstimmung auszuüben 
ist, ergeben sich aus dem Merk-
blatt für die Briefabstimmung.

14. Die Briefabstimmungsvorstän-
de treten zur Ermittlung des 
Briefabstimmungsergebnisses 
um 17:00 Uhr in der Gemein-
dekanzlei Rögling, Badgasse 8, 
86703 Rögling zusammen.

15. Grundsätze für die Kenn-
zeichnung des Stimmzettels:  
Gewählt wird mit einem amtlich 
hergestellten Stimmzettel. Er ist 
als Muster anschließend an diese 
Bekanntmachung abgedruckt.  
Jede stimmberechtigte Per-
son hat für jeden Bürger-
entscheid und für die Stich-
frage jeweils eine Stimme.  
Der Stimmzettel ist an der 
Stelle für die Stimmabga-
be so anzukreuzen, dass deut-
lich wird, wie die abstimmende 
Person entschieden hat.  
Der gekennzeichnete Stimmzet-
tel ist mehrfach so zu falten, dass 
der Inhalt verdeckt ist.

16. Die Stimmberechtigten können 
ihr Stimmrecht nur einmal und 

nur persönlich ausüben. Sind sie 
des Lesens unkundig oder wegen 
einer körperlichen Behinderung 
nicht in der Lage, ihr Stimm-
recht auszuüben, können sie sich 
der Hilfe einer Person ihres Ver-
trauens bedienen.

17. Wer unbefugt abstimmt oder 
sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis eines Bürgerentscheids her-
beiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§§ 108d, 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuchs).

11.02.2019
Mittl 

Erste Bürgermeisterin


